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sationsverdcrben, an dem wir leiden, eingetreten ist, die Zukunft
der Völker und das Heil jeder Klasse der Gesellschaft ab. Und

alle Diejenigen, welche die herrschenden Uebelstande und erst noch

drohenden Gefahren kennen und zu beseitigen trachten, sollten mit
Unterordnung aller andern (z. B. persönlichen) Interessen auf
einen edeln Wettkampf ihrer Bestrebungen eingehen, wenn sie sich

nicht zu einer übereinstimmenden Wirksamkeit verbinden können,
wie es doch eigentlich geschehen sollte. Deßhalb erblikkt Hr. Fellenberg

in jeder Bestrebung, die den oben bezeichneten, von der

Vorsehung selbst angewiesenen und durch das Christenthum
gebotenen, von der ganzen gebildeten Welt nach gründlicher
Wahrnehmung bisher gutgeheißenen Weg nicht einschlägt, eine

verkehrte, schädliche und (wissentlich oder unwissentlich) feindliche

Richtung gegen denselben, die nicht zu billigen, sondern zu
bekämpfen ist. Er will daher auch mit seinen Freunden einen

solchen Kampf aufnehmen, um mit ihnen vereint durch schlagende,

unlaugbare Thatsachen zu beweisen, was hinsichtlich der im
Widerstreit liegenden Angelegenheiten des Vaterlandes und der

Menschheit und wie es zu vollbringen sei- (Schluß folgt.)

Kanton Thurgau. I. Schulnachrichten. Seit dem 21. April
wurde im Seminar zu Kreuzlingen ein siebenwöchiger

Wiederholungskurs für die in den ersten Jahren daselbst gebildeten Zöglinge

abgehalten. Er mag für diese Klasse von Lehrern sehr

zwekkmäßig sein; für ältere Lehrer einen Fortbildungskurs
anzuordnen, wie dies früher geschah, erscheint aus mehreren Gründen
nicht rathsam. — Zur Besorgung von Administrativstreitigkeiten,
wofür bis jetzt Plenarsitzungen in Anspruch genommen wurden,
hat der Erziehungsrath eine Kommission aus seiner Mitte
ernannt. - Die Prüfungskommission bilden nun die Herren Pupi-
kofer, Pfarrer Meierhans und Seminardirektor Wehrte. -
Um für die landwirthschaftliche Schule in den Oekonomiegebäuden
des Klosterhofes in Kreuzlingen den nöthigen Platz, so wie das

erforderliche Pflanzland zu erhalten, hat sich der Erziehungsrath
an den kl. Rath gewendet.

II. Verwendung des Paradieserfonds. Der gr.
Rath hat am 23. Juni d. I. für die Verwendung des Fondes
vom aufgehobenen Kloster Paradies Folgendes beschlossen: s) das
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vom ehemaligen Kloster Paradies herrührende Staatsvermögen
ist als Elementarschulfond des Kantons erklart und soll unter
der Verwaltung des Staates ausschließlich für Unterstützung des

Elementarschulwesens bestimmt bleiben; — I») aus dem Zinsertrag

dieses Fondes erhält jede einzelne Elementarschule als Beitrag

zur Lehrerbesoldung jährlich im Mai fl. 30, und zwar das

erste Mal im Mai 1841; — e) über denjenigen Theil des

Zinsertrages, welcher nach dieser Ausgabe noch übrig bleibt, hat der

Erziehungsrath nach Maßgabe der Bedürfnisse zu verfügen.
III. DaS neue Schulgesetz. Wir haben im vorigen

Jahre über den Entwurf eines neuen Schulgesetzes Bericht
erstattet. Derselbe war schon in der letzten Wintersitznng artikelweise

berathen und dann nochmals einer Kommission zu reiferer

Prüfung übergeben worden^ Letztere hat bei ihrer Arbeit ans die

zugleich eingekommenen Bittschriften Rükksicht genommen und

verschiedene Aenderungen beantragt, welche die Zustimmung des

gr. Rathes erhielten. So wurde die jährliche Unterrichtszeit von
36 auf 34 Wochen herabgesetzt, dem Lehrer eine halbe Juchart
wohlgelegenen Pflanzlandes oder statt dessen, wenn es die

Gemeinde vorzieht, eine Entschädigung von fl. 10, zuerkannt, und
der höchste Ansassenbeitrag von fl. 4 auf fl. 3 ermäßigt. - Der
gr. Rath hat dann in seiner Schlußabstimmung das Schulgesetz

mit 86 Stimmen angenommen.

Mannheim. Die große Bürgerausschußversammlung hat,
wie die allg. Schulzeitung berichtet, am 12. März d. I. die

Besoldungen der dortigen Gemeindeschullehrer also festgesetzt: 3 Hauptlehrer

erhalten jeder 600 fl., 4 andere 640 bis 760 fl., ein achter

810 fl. und der neunte övv fl. - und dazu hat jeder freie
Wohnung. - Findet sich in der Schweiz auch ein Beispiel
von solcher Besoldung? - Nach Beschluß vom gleichen Tage
wird eine höhere Bürgerschule errichtet, ander vier Lehrer
anzustellen find: ein Direktor mit 1600 fl., ein zweiter Lehrer mit
1200 fl., ein dritter mit 1000 fl., ein vierter mit 800 fl.
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